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1. Allgemeines
1.1. Die T�tigkeit der Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung ist u. a. die Vermittlung von Arbeitslosen und an-
deren Arbeitsuchenden aller Berufe, sowie die Arbeitnehmersuche im Auftrage von Arbeitgebern.

1.2. Die Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen gelten f�r alle Vertragsverh�ltnisse in der privaten Arbeitsvermitt-
lung der Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung.

1.3. Seitens der Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung wird ein Vertragsverh�ltnis gegen�ber einem Auftrag-
geber durch eine erfolgreiche Vermittlung erf�llt. Die Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung �bernimmt keine Haftung 
f�r das Nichtzustandekommen eines Arbeitsverh�ltnisses im Rahmen dieser Vereinbarung.

1.4. Die Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung �bernimmt keine Garantien oder Gew�hrleistungen f�r eine er-
folgreiche Vermittlung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. Dies gilt sowohl f�r die Arbeitsuchenden, als auch f�r 
die Arbeitgeber.

1.5. Die Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung �bernimmt keine Haftung und Gew�hrleistung f�r die vermittel-
te Arbeitskraft und eine damit im Zusammenhang stehende Qualit�t und G�te der Arbeitsleistung. Dies gilt insbeson-
dere f�r mangelhafte Arbeitsleistung, eventuellen Arbeitsausfall bei Krankheit oder einem Nichterscheinen aus ande-
ren Gr�nden.

1.6. Bei Nichtzustandekommen eines Arbeitsverh�ltnisses im Rahmen der T�tigkeit der Manon Tilly, private 
Arbeitsvermittlung ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Dies gilt auch f�r leichte Fahrl�ssigkeit.

1.7. Eine �berpr�fung der von den Bewerbern gemachten Angaben obliegt allein den Arbeitgebern. Unvoll-
st�ndige oder unwahre Angaben seitens der Arbeitssuchenden, sowie seitens der Arbeitgeber gegen�ber der Manon
Tilly Arbeitsvermittlung schlie�en eine Haftung der Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung aus.

1.8. Vereinbarungen, die von den vorliegenden Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen und den Vereinbarungen 
zum Datenschutz abweichen, bed�rfen der Schriftform.

1.9. Die Unwirksamkeit eines Teils dieser Bestimmungen l�sst die Wirksamkeit der �brigen Bestimmungen 
unber�hrt. Soweit in diesen Gesch�ftsbedingungen keine anders lautende Regelung getroffen worden ist, sind die 
Vorschriften des B�rgerlichen Gesetzbuches �ber den Dienstvertrag, die Arbeitsvermittlungsverordnung und die Vor-
schriften aus dem Sozialgesetzbuch III �ber Arbeitsf�rderung anzuwenden. 

2. Besondere GeschÄftsbedingungen fÅr VermittlungstÄtigkeit
2.1. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, alle f�r den Auftrag der Personalauswahl und der Personalbeschaffung 
ben�tigten Informationen und Daten der Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung zur Verf�gung zu stellen.

2.2. Alle Bewerbungsunterlagen, die dem Arbeitgeber von der Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung zur Ver-
f�gung gestellt werden, bleiben Eigentum der Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung. Diese Unterlagen und die darin 
enthaltenen Angaben sind streng vertraulich. Eine Weitergabe an Dritte au�er an potenzielle Arbeitgeber, sowie eine 
Vervielf�ltigung ist unzul�ssig. 

2.3. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, bei Abschluss eines Arbeitsvertrages mit einem Arbeitssuchenden auf 
einem Formular f�r das Arbeitsamt den Vertragsabschlu� und die Dauer der Besch�ftigung nach sechs Wochen, und 
nach sechs Monaten erneut zu best�tigen. 

2.4. Die Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung wird Kenntnisse und Fertigkeiten des Arbeitsuchenden fest-
stellen, sowie die mit der Vermittlung verbundene Berufsberatung durchf�hren.

2.5. Vermittlungsvorschl�ge, die durch die Manon Tilly private Arbeitsvermittlung dem Arbeitssuchenden 
und/oder dem Arbeitgeber als Auftraggeber  unterbreitet werden, sind ausschlie�lich f�r diese vorgesehen. Sollten 
diese Vermittlungsvorschl�ge an Dritte weitergeleitet werden, beh�lt sich die Manon Tilly private Arbeitsvermittlung 
vor, eine Vertragsstrafe in H�he von 2.000 € zu erheben. 
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3. Honorarvereinbarungen 
3.1. Arbeitgeber als Auftraggeber entnehmen die H�he des mit der Manon Tilly, Private Arbeitsvermittlung, 
vereinbarten Honorars dem separaten Vermittlungsvertrag

3.2. Wenn der Arbeitssuchende in eine Besch�ftigung bei einem Arbeitgeber vermittelt wird, bei dem er in den 
letzten vier Jahren vor der Arbeitslosmeldung mindestens drei Monate lang versicherungspflichtig besch�ftigt war 
oder das Besch�ftigungsverh�ltnis von vornherein auf eine Dauer von weniger als drei Monate begrenzt ist, wird ein 
Vermittlungsgutschein nicht von der Manon Tilly Private Arbeitsvermittlung angenommen. 

3.3. Der Arbeitsuchende und/oder der Arbeitgeber als Auftraggeber verpflichtet sich zur Zahlung des Honorars 
nach Ziffer 3 oder 4. auf der Basis eines Angebotes nach dem Zustandekommen eines Arbeitsvertrages im Rahmen 
der T�tigkeit der Manon Tilly, private Arbeitsvermittlung. Dieses wird bei Anspruch auf einen g�ltigen Vermittlungs-
gutschein durch diesen beglichen.

3.4. Als Grundlage f�r die Berechnung der Provision, hat der Arbeitsuchende der Manon Tilly, Private Arbeits-
vermittlung folgende Daten aus dem Arbeitsvertrag mitzuteilen: Dauer der Besch�ftigung, Anzahl der Wochenstun-
den und die vorgesehene Entlohnung der Arbeitskraft, sowie eine Kopie des Arbeitsvertrages. Werden diese Anga-
ben nachtr�glich ge�ndert, so ist der Auftraggeber verpflichtet diese Daten unverz�glich der Manon Tilly, private Ar-
beitsvermittlung zu �bermitteln. Andernfalls macht er sich schadensersatzpflichtig.

4. Vereinbarungen zum Datenschutz 
4.1. Unterzeichnende unserer Vertr�ge erkl�ren sich mit der elektronischen Speicherung und Weitergabe der  
der Manon Tilly private Arbeitsvermittlung zur Verf�gung gestellten  Angaben zum Zwecke der Vermittlung einver-
standen.

4.2. Alle der Manon Tilly private Arbeitsvermittlung zur Verf�gung gestellten Daten werden ausschlie�lich zur 
Arbeitsvermittlung genutzt und auf Antrag wieder vollst�ndig gel�scht.

5. Zahlungsbedingungen
5.1. Nach erfolgter Vermittlung durch die Manon Tilly, Private Arbeitsvermittlung, und nach Unterschrift des 
Arbeitsvertrages ist der g�ltige Vermittlungsgutschein des Arbeitssuchenden im Original sp�testens innerhalb von 7 
Tagen nach Unterschrift des Arbeitsvertrages mit dem Arbeitgeber an die Manon Tilly, Private Arbeitsvermittlung, zu 
�bergeben. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dass die Bedingungen f�r die Auszahlung des g�ltigen Vermittlungs-
gutscheins erf�llt werden..

5.2. Alle Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zahlbar und f�llig. Bei Bewerbern mit g�ltigem Ver-
mittlungsgutschein entf�llt die Rechnungsstellung.

6. ErfÄllungsort, Rechtswirksamkeit, Nebenabreden 
6.1. Erf�llungsort ist 50859 K�ln.

6.2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit 
der sonstigen Bestimmungen nicht ber�hrt.

6.3. Nebenabreden und Vertragserg�nzungen bed�rfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform 


